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_I 
IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

1907/91/Dr.Schn/St 23.1.1992 

BETRIFFT: 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Gewährung von 
Studienbeihilfe und weiteren Studienförderungsmaßnahmen 
(Studienförderungsgesetz 1992) 

Unter 

für 

Bezugnahme auf die Übersendungsnote des Bundesministeriums 

Wissenschaft und Forschung vorn 18.12.1991, GZ 68.159/89-

17/91, übermittelt die Kammer in der Anlage zu oa.Betreff 25 Aus

fertigungen ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 

über die Gewährung von Studienbeihilfe und weiteren Studien-

förderungsmaßnahmen 

um Kenntnisnahme. 

Beilagen 

Postsparkassen-Konto 1838.848 

DVR: 0459402 

(Studienförderungsgesetz 1992) mit der Bitte 

Bankkonten: 0049-46000/00 Creditanstalt, Wien 
238-109066/00 Osterr. Umderbank A.G., Wien 
012-03304 Erste Österr. Spar-Casse 
301 93380000 Bank fur Wirtschaft und Freie Berufe AG Wien (WT-Akademie) 
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'081 WIEN ',li' BENNOPLrZ Vi Telefon 0222/40 190 

-ELEGRM.~MADRESSE WITREUKA WIEN TELEFAX 0222/40 190/255 

An das 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

IHR ZElerEN 

GZ 68.159/89-17/91 18.12.1991 

~, 

I 

UNSER ZEICHEN DATUM 

1907/91/Dr.Schn/St 23.1.1992 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Gewährung von 
Studienbeihilfe und weiteren Studienförderungsmaßnahmen 
(Studienförderungsgesetz 1992) 

Unter Bezugnahme auf die Übersendungsnote des Bundesministeriums 

für Wissenschaft und Forschung vom 18.12.1991, GZ 68.159/89-

17/91, gestattet sich die Kammer der Wirtschaftstreuhänder, zu 

dem Entwurf eines Bundesgesetzes über die Gewährung von Studien-

beihilfe und weiteren Studienförderungsmaßnahmen 

förderungsgesetz 1992) wie folgt Stellung zu nehmen: 

(Studien-

Die zumutbare Eigenleistung gemäß § 24 (4) sollte weiterhin 

S 20.000,-- betragen/um einen Leistungsanreiz für die Studenten 

zu bieten, weiters ist die Kammer der Meinung, daß die Obergrenze 

für Leistungsstipendien gemäß § 42 (6) wegfallen sollte und be

gründet auch dies mit einem Leistungsanreiz. 

Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme und gestattet sich 

mitzuteilen, daß wunschgemäß 25 Ausfertigungen dieser Stellung

nahme unter einem an das Präsidium des Nationalrates zugeleitet 

werden. 

Der Präsident: 
~ 

\~ " > 

Dr.Ernst Traar 

Pos:sDar",assen-Konto '838848 

DVR C459402 

Bankkonten' 0049-46000/00 Creoltanstalt Wien 
238-109066,00 Osterr, Landerbank AG" Wien 
012-03304 Erste Osterr Spar-Casse 
301 93380000 Bank fur Wirtschaft und Freie Berufe AG, W,enir-Akadenc,ei 
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